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Liebe Mandantin, lieber Mandant,

auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. Uber
die aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanten-
informationen gerne auf dem Laufenden. Zogern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir bera-

ten Sie gerne!
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Inhalt

Privatbereich

1. Warum eine exakte Formulierung dem Einspruch zum Erfolg verhelfen kann

2. 1 %-Regelung bei Dienstwagen: Kosten einer Garage mindern nicht den geldwerten Vorteil
3. Hausliches Arbeitszimmer: Renovierung des Badezimmers ist nicht absetzbar

4. Betrigerisches Schneeballsystem: Wann Scheinrenditen besteuert werden

5. Unfall auf dem Arbeitsweg: Kosten einer Operation kdnnen nicht geltend gemacht werden
6. Privater Postdienstleister: Wann gilt der Einspruch als zugegangen?

7. Abgrenzung zwischen Barlohn und Sachlohn: Wann Beitrage zur betrieblichen Krankenversicherung steuer-
beglinstigter Sachlohn sind

8. Wer vom Homeoffice zur Toilette geht, ist nicht unfallversichert
9. Zimmer im Elternhaus: Wann wird eine doppelte Haushaltsfihrung anerkannt?

10. Anderung bestandskriftiger Steuerbescheide: Wenn vom Arbeitgeber gestellte Mahlzeiten verschwiegen
werden

Unternehmer und Freiberufler

1. Bewirtungskosten: Vorsteuerabzug auch ohne Bewirtungsbeleg?

2. Elektronische Steuererklarung: Wann liegt eine offenbare Unrichtigkeit vor?

3. Selbststandigkeit trotz Eingliederung in die Arbeitsorganisation eines Unternehmens - geht das?
4

Mandantendaten: Fir Aufbewahrungskosten diirfen keine Rickstellungen gebildet werden

5. Kleinunternehmer: Wie wird der Gesamtumsatz bei der Differenzbesteuerung ermittelt?
6. Wenn im Anwaltspostfach Schriftstlicke verschwinden: Wiedereinsetzung moglich?

7. Warum Rentenberater keine Freiberufler sind

8. Wenn der Arbeitgeber Steuerberatungskosten Glbernimmt: Liegt Arbeitslohn vor?

-1-


Benutzername
Text-Box
           G. Schwend
       Wirtschaftsprüfer
           Steuerberater
Prüfer für Qualitätskontrolle
      (§ 57a Abs. 3 WPO)


9. Warum der Unterricht in der Fahrschule nicht umsatzsteuerfrei ist

10. Wann ist eine Ingenieur-GbR gewerblich tatig?

11. Grundstiick aus Betriebsvermogen: Wie wird der Gewinn ermittelt?
GmbH-Gesellschafter/-Geschaftsfiihrer

1. Gewerbliche Beteiligungseinkiinfte und Abfarbewirkung

2. Wann und wie muss ein Antrag auf schlichte Anderung konkretisiert werden?

3. Wahrungskursverlust bei Umschuldung eines Fremdwahrungsdarlehens: Werbungskosten?
4

Schmiergelder fallen unter das Betriebsausgabenabzugsverbot

1. Warum eine exakte Formulierung dem Einspruch zum Erfolg verhel-
fen kann

Wer gegen einen Sammelbescheid, der Umsatzsteuer und Zinsen umfasst, Einspruch einlegt, sollte wissen: Damit
legt man nicht zwingend auch Einspruch gegen die Zinsfestsetzung ein.

Hintergrund

Der Antragsteller betrieb ein Hotel mit Gastwirtschaft. Gegen die nach einer AuRenprifung gednderten Umsatzsteu-
erbescheide legte sein steuerlicher Vertreter Einspruch ein und beantragte die Aussetzung der Vollziehung. Spater
wies er darauf hin, dass sich der Einspruch auch auf die Festsetzung der Nachzahlungszinsen bezog.

Das Finanzamt wies den Einspruch gegen die Zinsfestsetzung zurlick, da der Schriftsatz erst nach Ablauf der Rechts-
behelfsfrist eingegangen war. Der Antragsteller vertrat die Ansicht, dass der erste Einspruch auch einen Einspruch
gegen die Zinsfestsetzung umfasste.

Entscheidung

Das Finanzgericht wies den Antrag auf Aussetzung der Vollziehung als unbegriindet ab. Es konnte keine ernstlichen
Zweifel an der Rechtmaligkeit des angefochtenen Verwaltungsakts erkennen. Die von einem Rechtsanwalt stammen-
de Formulierung lieR insbesondere nicht erkennen, dass neben der Umsatzsteuerfestsetzung auch die Festsetzung der
Zinsen angefochten wurde. Die Erklarung war insoweit eindeutig und nicht auslegungsbedirftig.

2. 1 %-Regelung bei Dienstwagen: Kosten einer Garage mindern nicht
den geldwerten Vorteil

Arbeitnehmer diirfen die anteiligen Kosten fiir ihre heimische Garage nicht im Rahmen der 1 %-Regelung bei der
privaten Dienstwagennutzung abziehen. Das gilt zumindest dann, wenn das Fahrzeug freiwillig und ohne Verpflich-
tung durch den Arbeitgeber in der Garage abgestellt wird.

Hintergrund

Der Klager versteuerte die private Nutzung seines Dienstwagens nach der 1 %-Methode. In seiner Einkommensteuer-
erklarung minderte er seinen zu versteuernden geldwerten Vorteil um die Kosten seiner privaten Garage. Er berief
sich dabei auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, nach der vom Arbeitnehmer selbst getragene Kfz-Kosten
mindernd beim geldwerten Vorteil beriicksichtigt werden kdénnen. Dariiber hinaus wandte er ein, dass er durch den
Arbeitgeber verpflichtet war, den Dienstwagen sicher unterzustellen. Diesbeziiglich legte er 2 Arbeitgeberbescheini-
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gungen vor, aus denen sich eine entsprechende Vereinbarung ergab. Das Finanzamt lehnte eine Minderung des geld-
werten Vorteils um die Garagenkosten ab.

Entscheidung

Das Finanzgericht gab dem Finanzamt Recht und wies die Klage ab. Nur solche Aufwendungen des Arbeitnehmers
dirfen den geldwerten Vorteil mindern, die aus rechtlichen oder tatsachlichen Griinden und damit zur Erflllung der
arbeitsvertraglichen Klauseln oder zur Inbetriebnahme des Fahrzeugs notwendig sind.

Im vorliegenden Fall erfillten die Garagenkosten diese Voraussetzungen nicht. Insbesondere war die Unterbringung
des Dienstwagens in einer Garage zur Inbetriebnahme und zum laufenden Betrieb des Fahrzeugs nicht notwendig.
Dariber hinaus war das Abstellen in einer Garage nicht zwingende Voraussetzung dafiir, dass dem Arbeitnehmer das
Fahrzeug Uberhaupt erst lGberlassen wurde. Aus den vorgelegten Bescheinigungen des Arbeitgebers ergab sich nur,
dass die Unterstellung in der Garage vereinbart, nicht jedoch, dass sie vertragliche Pflicht war.

3. Hausliches Arbeitszimmer: Renovierung des Badezimmers ist nicht
absetzbar

Wer sein privates Badezimmer renoviert oder umbaut, darf die entsprechenden Aufwendungen steuerlich nicht als
Kosten fiir das hausliche Arbeitszimmer geltend machen. Denn die Renovierungskosten rechnen nicht zu den ge-
samten Gebaudekosten.

Hintergrund

Der Klager S war Steuerberater und betrieb seine Beratertatigkeit von einem hauslichen Arbeitszimmer aus, das den
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tatigkeit des S darstellte. Das Arbeitszimmer befand sich in
dem Einfamilienhaus, das S zusammen mit seiner Ehefrau gehorte. Von der Wohnflache entfielen 8,43 % auf das Ar-
beitszimmer. Im Jahr 2012 bauten die Eheleute das Badezimmer und den davor liegenden Flur umfassend um. AulRer-
dem wurden einige Rollladen erneuert. Von den Gesamtaufwendungen von 52.000 EUR fiir das Wohnhaus inklusive
Renovierung setzten sie den Flachenanteil von 8,43 % = 4.400 EUR fiir das hausliche Arbeitszimmer als Betriebsausga-
ben des S ab.

Das Finanzamt beriicksichtigte neben anderen Aufwendungen von den Renovierungskosten lediglich die Kosten fir
den Austausch einer Ture (980 EUR), da nur dieser Aufwand dem Arbeitszimmer unmittelbar zuzurechnen war. Das
Finanzgericht erkannte dagegen auch die Umbaukosten anteilig als Arbeitszimmerkosten an.

Entscheidung
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Renovierungskosten fiir Bad und Flur nicht beriicksichtigt werden konnten.

Voraussetzung fiir den Abzug von Arbeitszimmerkosten ist insbesondere, dass die Aufwendungen tatsachlich das Ar-
beitszimmer und nicht die privaten Wohnrdaume betreffen. Soweit die Kosten nicht nur das Arbeitszimmer, sondern
das Gebdude insgesamt betreffen, ist lediglich der auf das Arbeitszimmer entfallende Anteil der Gesamtaufwendun-
gen abziehbar. Dieser Anteil wird grundsatzlich nach dem Verhaltnis der Flache des Arbeitszimmers zur Wohnflache
des Hauses ermittelt.

Nicht abzugsfahig sind dagegen Renovierungs- und Umbaukosten, die fiir einen Raum anfallen, der ausschlief8lich oder
mehr als in nur untergeordnetem Umfang privaten Wohnzwecken dient. Die Renovierungskosten fiir Bad und Flur
waren dem Arbeitszimmer nicht direkt zuzuordnen. Sie waren aber auch nicht als Kosten zu werten, die das gesamte
Gebdude betreffen und als solche anteilig dem Arbeitszimmer zugeordnet werden kdnnten. Anders als z. B. Arbeiten
am Dach oder an der Fassade betreffen Arbeiten zur Renovierung oder zum Umbau des Badezimmers nicht das Ge-
baude selbst, sondern einen bestimmten Raum innerhalb des Gebadudes, der im vorliegenden Fall ausschlieflich oder
mehr als in nur untergeordnetem Umfang privaten Wohnzwecken dient. Abzustellen war also darauf, ob das gesamte
Gebiude oder ein einzelner Raum betroffen ist (raumbezogene Betrachtung).



4. Betrugerisches Schneeballsystem: Wann Scheinrenditen besteuert
werden

Wer sein Geld in einem betriigerischen Schneeballsystem verloren hat, muss unter Umstanden mit weiteren Ver-
mogenseinbuBen rechnen. Denn das Finanzamt darf Steuern auf die Scheinrenditen erheben.

Hintergrund

Die Klagerin legte ihr Geld bei einem Finanzdienstleister an, der jedoch ein betrigerisches Schneeballsystem betrieb.
Im Jahr 2010 beauftragte die Klagerin den Finanzdienstleister, Aktien im Gesamtwert von 26.400 EUR zu erwerben. Im
Juni 2012 erteilte sie den Auftrag, das Aktienpaket zu veraulRern. Der Verkaufserl6s sollte beim Finanzdienstleister fur
ein Folgeinvestment geparkt werden, wurde also nicht ausgezahlt. Der Dienstleister erstellte eine Abrechnung, aus
dieser ergab sich ein Kurswert der verkauften Aktien von 54.400 EUR. Im Juli 2012 erteilte die Klagerin den Auftrag,
Aktien einer anderen Gesellschaft zu erwerben. Daraufhin verrechnete der Finanzdienstleister den VerauRerungserlos
aus dem vorherigen Aktienverkauf mit dem Kaufpreis der neuen Order. Nachdem das Schneeballsystem im Juni 2013
aufgeflogen war, wurde im Oktober 2013 das Insolvenzverfahren Gber das Vermégen des Finanzdienstleisters eroff-
net.

Das Finanzamt setzte fiir die Erlése aus dem ersten Aktieninvestment den Abgeltungsteuersatz von 25 % an. Dagegen
wandte sich die Klagerin mit ihrer Klage, denn es misste beriicksichtigt werden, dass sie ihr Geld letztendlich verloren
hatte.

Entscheidung

Das Finanzgericht wies die Klage ab und entschied, dass das Finanzamt die Aktiengewinne zu Recht besteuert hatte.
Nach der standigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs fiihren Renditen aus Schneeballsystemen zu Einkilinften aus
Kapitalvermoégen. Voraussetzung ist, dass der Schuldner der Ertrage leistungsbereit und leistungsfahig ist. Der steuer-
liche Zufluss von Einnahmen kann aber nicht nur durch Barzahlung oder Uberweisung bewirkt werden, sondern auch
durch eine sog. Novation. Bei dieser wird vereinbart, dass ein Betrag in Zukunft aus einem anderen Rechtsgrund als
dem bisherigen geschuldet wird. Allerdings setzt der Zufluss bei einer derartigen Schuldumschaffung voraus, dass die
Novation auf dem freien Entschluss des Anlegers beruhte und eine Folge daraus war, dass er die wirtschaftliche Verfi-
gungsmacht tber die Altforderung ausiibt. Von Bedeutung ist hier ebenfalls, in wessen Interesse die Novation lag.

Im vorliegenden Fall waren der Klagerin die Betrage aus dem Aktienverkauf steuerlich zugeflossen. Die Wiederanlage
des Geldes lag in ihrem Interesse. Sie wahlte diese Option aus freien Stlicken, ohne dazu vom Finanzdienstleister ge-
drangt worden zu sein. Vielmehr bot dieser die sofortige Auszahlung ausdriicklich an. Der Dienstleister war Mitte 2012
auch noch leistungsbereit und leistungsfahig gewesen. Zu diesem Zeitpunkt lag noch keine generelle Zahlungsunfahig-
keit vor, ebenso wenig verweigerte oder verschleppte er die Auszahlung gegeniiber anderen Anlegern oder drangte
auf die Wiederanlage der Gelder.

5. Unfall auf dem Arbeitsweg: Kosten einer Operation konnen nicht
geltend gemacht werden

Die Behandlungs- und Operationskosten nach einem Autounfall auf dem Arbeitsweg, die ein Arbeitnehmer selbst
tragt, konnen nicht zusatzlich zur Entfernungspauschale als Werbungskosten angesetzt werden.

Hintergrund

Die Klagerin erlitt auf dem Riickweg von ihrer ersten Tatigkeitsstdtte einen Autounfall. Dieser zog eine operative Na-
sen- und Ohrmuschelkorrektur nach sich. Die von ihr selbst getragenen Behandlungs- und Operationskosten in Hohe
von 2.400 EUR machte sie in ihrer Einkommensteuererklarung neben der Entfernungspauschale als Werbungskosten
geltend.

Das Finanzamt verwies darauf, dass mit der Entfernungspauschale samtliche Kosten fiir den Arbeitsweg abgegolten
sind, und lehnte den Werbungskostenabzug ab.

Die Klagerin verwies auf eine Aussage der Bundesregierung, wonach die Finanzverwaltung einen Abzug der Kosten im
Billigkeitswege zuldsst. Konkret stiitzte sie sich auf eine entsprechende Antwort des Parlamentarischen Staatssekre-
tars Dr. Meister auf eine Anfrage des Abgeordneten Dr. Troost.



Entscheidung

Das Finanzgericht wies die Klage ab und entschied, dass die Kosten nicht neben der Entfernungspauschale als Wer-
bungskosten abgezogen werden kénnen. Denn diese werden von der umfassenden Abgeltungswirkung der Entfer-
nungspauschale erfasst. Aus dem Wortlaut und der Systematik des Gesetzes ergibt sich, dass auch aullergewdhnliche
Kosten unabhéangig von ihrer Héhe mit der Entfernungspauschale abgegolten sind. Der Bundesfinanzhof bestatigte
dies in seiner standigen Rechtsprechung.

Das Finanzgericht hielt eine Sonderbehandlung von Kosten fiir Personenschaden wie im vorliegenden Fall fur nicht
erforderlich.

6. Privater Postdienstleister: Wann gilt der Einspruch als zugegan-
gen?

Bei der Bekanntgabe von Verwaltungsakten wird normalerweise von einer 3-Tagesfiktion ausgegangen. Diese gilt
jedoch nicht bei Ubersendung einer Einspruchsentscheidung durch einen privaten Postdienstleister, der wiederum
einen Subunternehmer einschaltet.

Hintergrund

Die Familienkasse lehnte fiir die beiden Tochter des Klagers die Gewahrung von Kindergeld ab. Dagegen legte der
Klager Einspruch ein. Die Einspruchsentscheidung fertigte die Sachbearbeiterin am 5.11.2015 an und gab diese am
6.11.2015 zur Post. Der Postausgang wurde im November 2015 durch ein Subunternehmen eines regionalen Post-
dienstleisters abgeholt. Am 10.12.2015 erhob der Klager Klage. Die Familienkasse ging von einer verspateten Klageer-
hebung aus und verwies auf die Zugangsfiktion. Der Klager bestritt, dass ihm die Einspruchsentscheidung tatsachlich
innerhalb von 3 Tagen zugegangen war. Das Finanzgericht wies die Klage zunachst wegen Versaumnis der Klagefrist
ab, musste sich aber erneut mit dem Fall beschéaftigen, nachdem der Bundesfinanzhof die Entscheidung aufgehoben
hatte.

Entscheidung

Das Finanzgericht entschied, dass die Klage zulassig war. Es konnte insbesondere nicht davon ausgegangen werden,
dass tatsachlich am 5.11.2015 die Aufgabe zur Post erfolgte. So konnte nicht nachgewiesen werden, dass an diesem
Tag tatsachlich eine Abholung durch den Subunternehmer erfolgte. AuRerdem war bei einer solchen Gestaltung, bei
der die Abholung unter Zwischenschaltung eines weiteren Dienstleistungsunternehmens erfolgte, fraglich, ob die Post
tatsachlich innerhalb von 3 Tagen zugegangen war.

Dass das private Postunternehmen die gleiche Zuverlassigkeit in der Zustellung aufweist, wie ein Postuniversaldienst-
leister, muss die Behorde nachweisen. Hieran ergaben sich Zweifel, die die Behdrde nicht ausrdumen konnte. Der
zugrundeliegende Dienstleistungsvertrag Uber die Postzustellung beinhaltete namlich lediglich die Zustellung von
Montag bis Freitag. Auch war kein Zustellungsziel von 95 % auf den zweiten Werktag nach Abholung vereinbart wor-
den. Das Finanzgericht ging deshalb davon aus, dass die Bekanntgabe erst am 10.11.2015 erfolgte, sodass die Klage
fristgerecht erhoben worden war.

7. Abgrenzung zwischen Barlohn und Sachlohn: Wann Beitrage zur
betrieblichen Krankenversicherung steuerbeglinstigter Sachlohn
sind

Je nachdem, ob der Arbeitgeber im Rahmen von Zukunftssicherungsleistungen Versicherungsschutz bietet oder nur
einen Zuschuss gewadhrt, handelt es sich um steuerfreie Leistungen oder steuerpflichtigen Arbeitslohn. Der Bundes-
finanzhof hat 2 Fille zur Abgrenzung von Bar- und Sachlohn entschieden.

Hintergrund

Im ersten Fall schloss der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer fiir die Mitarbeiter des Unternehmens bei 2 Versiche-
rungen (Gruppen-)Zusatzkrankenversicherungen fiir Vorsorgeuntersuchungen, stationare Zusatzleistungen sowie
Zahnersatz ab. Die flir den Versicherungsschutz vom Arbeitgeber gezahlten monatlichen Betrage blieben unter der 44-
EUR-Freigrenze.



Im zweiten Fall informierte der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer in einem Mitarbeiteraushang dariiber, dass er ihnen
zuklnftig eine klassische betriebliche (Zusatz-)Krankenversicherung tber eine private Krankenversicherungsgesell-
schaft anbieten konnte. Daraufhin schlossen Mitarbeiter unmittelbar mit der Versicherungsgesellschaft private Zu-
satzkrankenversicherungsvertrage ab. Die Versicherungsbeitrage wurden von den Mitarbeitern direkt an die Versiche-
rung Uberwiesen. Hierflr erhielten sie monatliche Zuschiisse vom Arbeitgeber auf ihr Gehaltskonto ausgezahlt. Diese
betrugen weniger als 44 EUR monatlich.

Umstritten war, ob auf Beitrage des Arbeitgebers flir Zukunftssicherungsleistungen die 44-EUR-Freigrenze fiir Sachbe-
zlige anzuwenden ist. Die Finanzverwaltung behandelte solche Beitrdge bisher als nicht beglinstigen Barlohn.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof bestatigte im ersten Fall das Vorliegen von Sachlohn und damit im Ergebnis die Steuer- und Bei-
tragsfreiheit der Beitrdge. Zu diesem Ergebnis kamen die Richter, weil der Arbeitgeber hier eine konkrete Leistung
zusagte.

Im zweiten Fall hatte das Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern noch auf steuerfreie Sachbezlige entschieden.
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs handelte es sich hierbei hingegen um Barlohn. Ein Sachbezug liegt nur vor, wenn
auch ein arbeitsrechtliches Versprechen erfillt wird, das auf Gewahrung von Sachlohn gerichtet ist. Im vorliegenden
Fall hatte der Arbeitgeber den Mitarbeitern jedoch letztlich nur den Kontakt zu dem Versicherungsunternehmen ver-
mittelt und bei Vertragsschluss einen Geldzuschuss versprochen. Damit hatte der Arbeitgeber nach Auffassung des
Gerichts - abweichend zum ersten Fall - den Mitarbeitern keinen Versicherungsschutz zugesagt.

8. Wer vom Homeoffice zur Toilette geht, ist nicht unfallversichert

Wer im Homeoffice arbeitet und auf dem Weg zur Toilette einen Unfall erleidet, steht nicht unter dem Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung. Eine hieraus resultierende Verletzung gilt deshalb nicht als Arbeitsunfall.

Hintergrund

Der Klager war mit Einverstdandnis seines Arbeitgebers wahrend seiner gesamten Arbeitszeit im Homeoffice beschéf-
tigt. Dieses befand sich in einem Biiro im Keller seines Hauses, wo regelmafig Besprechungen mit Kollegen stattfan-
den. Der Arbeitgeber libernahm zudem die Kosten fiir die PC-Ausstattung. Auf dem Rickweg von der Toilette stiirzte
der Klager auf der Treppe und zog sich dabei eine Fraktur des FulSes zu. Diese fiihrte aufgrund von Komplikationen zu
einer 6-monatigen Arbeitsunfahigkeit. Der Kldger machte den Sturz als Arbeitsunfall geltend.

Entscheidung

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Sozialgericht lehnte die Anerkennung eines Arbeitsunfalls ab. Zwar ist der Gang zur
Toilette im Betrieb nach geltender Rechtslage unfallversichert. Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht, wenn wie im vorlie-
genden Fall der Arbeitnehmer im Homeoffice arbeitet. Denn dort hat der Arbeitgeber keinen Einfluss auf die Ausge-
staltung und Sicherheit der Einrichtung. Das Homeoffice war auch nicht als Teil der Betriebsstatte des Arbeitgebers
anzusehen. Damit galt hierfiir auch nicht der Unfallversicherungsschutz.

9. Zimmer im Elternhaus: Wann wird eine doppelte Haushaltsfuhrung
anerkannt?

Bewohnt ein alleinstehender Arbeitnehmer nach Beendigung der Ausbildung weiterhin im elterlichen Haushalt ein
Zimmer, hat er dort keinen eigenen Hausstand. Die Kosten einer doppelten Haushaltsfiihrung werden auch dann
nicht steuerlich anerkannt, wenn am Ort der elterlichen Wohnung der Lebensmittelpunkt liegt.

Hintergrund

Der Klager war ein unverheirateter Polizist und bewohnte nach Beendigung seiner Ausbildung weiterhin im elterlichen
Haushalt ein Zimmer. Am Ort des Polizeireviers unterhielt er eine Unterkunft. Die Kosten der doppelten Haushaltsfiih-
rung erkannte das Finanzamt nicht an, obwohl der Klager den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen am elterlichen
Wohnort hatte und er sich an den Haushaltskosten der Eltern beteiligte.



Entscheidung

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass das Zimmer im Haushalt der Eltern keinen eigenen
Hausstand darstellte.

Grundsatzlich gilt: Bei einem alleinstehenden Arbeitnehmer liegt die Fiihrung eines eigenen Hausstands am Wohnort
in der Regel nicht vor, wenn er nach Beendigung der Ausbildung weiterhin im elterlichen Haushalt sein Zimmer be-
wohnt. Eine Kostenbeteiligung dndert daran nichts. Die elterliche Wohnung kann zwar wie bisher der Mittelpunkt der
Lebensinteressen sein, sie ist aber kein eigener Hausstand.

Deshalb lehnten auch die Finanzrichter wie das Finanzamt einen Werbungskostenabzug fiir eine doppelte Haushalts-
flihrung ab.

10. Anderung bestandskriftiger Steuerbescheide: Wenn vom Arbeitge-
ber gestellte Mahlzeiten verschwiegen werden

Wird nachtréaglich bekannt, dass der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer kostenlos verpflegt hat, kann eine bestands-
kraftige Steuerfestsetzung wegen neuer Tatsachen gedndert werden.

Hintergrund

Der Klager war als Kapitdn an Bord eines Schiffes angestellt. Wahrend seiner Einsatze erhielt er kostenlose Verpfle-
gung. Die Lohnsteuerbescheinigungen enthielten keine Eintragung des GrolRbuchstabens M. Diese ware jedoch erfor-
derlich gewesen, um die Verpflegung zu belegen. In seinen Steuererklarungen machte der Klager Verpflegungsmehr-
aufwand als Werbungskosten geltend, diesen kiirzte er nicht um die kostenlosen Mahlzeiten. Das Finanzamt erkannte
die entsprechenden Betrdage zundchst an. Nachdem es aber durch eine Kontrollmitteilung von der unentgeltlichen
Verpflegung sowie der Ubernahme von Fahrtkosten durch den Arbeitgeber erfahren hatte, dnderte es die bestands-
kraftigen Einkommensteuerbescheide wegen neuer Tatsachen.

Entscheidung

Das Finanzgericht wies die Klage als unbegriindet ab. Seiner Ansicht nach waren die Anderungen der Einkommensteu-
erfestsetzungen rechtmaRig, das Finanzamt durfte eine Anderung wegen des nachtrédglichen Bekanntwerdens von
Tatsachen vornehmen. Dass dem Klager von seinem Arbeitgeber fir seine Tatigkeit an Bord Mahlzeiten zur Verfiigung
gestellt wurden und dieser die Fahrtkosten zu und von den Hafen getragen hat, stellte eine neue Tatsache dar. Diese
Tatsache war nachtraglich, ndamlich erst durch eine Kontrollmitteilung nach Durchfiihrung der Veranlagung bekannt
geworden. Aufgrund der Kostenlibernahme und der Mahlzeitengestellung kam fiir den Klager ein Ansatz von Wer-
bungskosten fiir Verpflegungsmehraufwand nicht infrage. Ein Mitverschulden des Finanzamts, das einer Anderung
eines bestandskraftigen Steuerbescheids entgegensteht, lag nach Meinung des Finanzgerichts nicht vor. Vielmehr
verletzte der Klager seine Mitwirkungspflicht dadurch, dass er in der Anlage N keine Angaben zur Mahlzeitengestel-
lung gemacht hatte.



1. Bewirtungskosten: Vorsteuerabzug auch ohne Bewirtungsbeleg?

Wer gegen die Aufzeichnungspflichten fiir Bewirtungsaufwendungen verstof3t, muss nicht gleich um den Vorsteuer-
abzug bangen — zumindest dann nicht, wenn die unternehmerische Verwendung der Bewirtungsleistungen nachge-
wiesen und die Aufwendungen nach allgemeiner Verkehrsauffassung als angemessen zu beurteilen sind.

Hintergrund

Der Klager war als selbststandiger Unternehmensberater tatig. Fir das Jahr 2013 machte er Vorsteuern in Hohe von
641 EUR fiir von ihm getatigte Bewirtungsaufwendungen aus Geschaftsessen mit seinen Geschaftspartnern geltend.
Das Finanzamt lehnte den Vorsteuerabzug ab, da die erforderlichen Eintragungen zum Anlass und den Teilnehmern
der Bewirtung auf den Bewirtungsbelegen fehlten. Obwohl der Klager im Einspruchsverfahren die fehlenden Eintra-
gungen auf den Bewirtungsbelegen nachholte, blieb das Finanzamt bei seiner ablehnenden Haltung.

Entscheidung

Das Finanzgericht entschied jedoch zugunsten des Kldagers. Zum Nachweis der Hohe und der betrieblichen Veranlas-
sung der Aufwendungen muss der Steuerpflichtige zeitnah und fortlaufend schriftlich angeben: den Ort, den Tag, die
Teilnehmer und den Anlass der Bewirtung sowie die Hohe der Aufwendungen. Dass diese Formerfordernisse erst
nachtraglich im Einspruchsverfahren, also erst 4 Jahre nach erfolgter Bewirtung, stattfand, schloss nach Auffassung
des Finanzgerichts den Vorsteuerabzug nicht aus. Ein Verstol} gegen die einkommensteuerrechtlichen Aufzeichnungs-
pflichten fir Bewirtungsaufwendungen (z. B. ein fehlender Bewirtungsbeleg) flihrte namlich nicht gleich zur Versagung
des Vorsteuerabzugs.

Vielmehr war flr die Richter umsatzsteuerlich allein entscheidend, ob der Bewirtungsaufwand betrieblich veranlasst
und nach allgemeiner Verkehrsauffassung als angemessen zu beurteilen war. Die Versagung des Vorsteuerabzugs
allein auf Grundlage der Nichteinhaltung von Formvorschriften hatte eine nicht zuldssige Belastung des Steuerpflichti-
gen dargestellt.

Ein weiteres Argument, das fiir den Vorsteuerabzug sprach: Aufgrund der Gberragenden Bedeutung des Vorsteuerab-
zugs fir eine steuerneutrale Umsatzbesteuerung legt der Europdische Gerichtshof den Vorsteuerabzug einschranken-
de Formerfordernisse grundsatzlich restriktiv aus. Deshalb kann z. B. auch eine Rechnung riickwirkend berichtigt wer-
den.

2. Elektronische Steuererklarung: Wann liegt eine offenbare Unrichtig-
keit vor?

Ein Steuerbescheid kann auch dann wegen einer offenbaren Unrichtigkeit gedndert werden, wenn der Steuerpflich-
tige eine elektronische Steuererkldarung eingereicht hat.

Hintergrund

Die X-GmbH war an der C-GmbH beteiligt, von der sie im Jahr 2013 Ausschiittungen erhielt. Der Steuerberater S reich-
te Mitte Dezember 2014 elektronisch die von ihm selbst erstellte Korperschaftsteuer-Erklarung und den Jahresab-
schluss ein. Die Erkldrung enthielt keine Angaben zu den Zeilen 44a ff. des Mantelbogens (“inlandische Sachverhalte i.
S. des § 8b KStG”). Ende Dezember 2014 reichte die X-GmbH 2 Steuerbescheinigungen der C-GmbH Uber Ausschit-
tungen und Kapitalertragsteuer ein. In der Anlage WA (“Weitere Angaben”) ist die anrechenbare Kapitalertragsteuer
angegeben. In der Gewinn- und Verlustverrechnung hatte die X-GmbH u. a. “Ertrage aus Beteiligungen” erfasst.

Das Finanzamt setzte die Kérperschaftsteuer auf 0 EUR fest und rechnete die Kapitalertragsteuer an. Darliber hinaus
erlieR das Finanzamt einen Bescheid lber den verbleibenden Verlustvortrag zur Kérperschaftsteuer. Im Jahr 2015
beantragte die X-GmbH die Anderung des Bescheids, da die Ausschiittung versehentlich als steuerpflichtig behandelt
worden war. Das Finanzamt und danach das Finanzgericht lehnten eine Anderung ab.



Entscheidung

Der Bundesfinanzhof kam dagegen zu dem Ergebnis, dass der Steuerbescheid wegen einer offenbaren Unrichtigkeit
gedandert werden konnte.

Das Finanzamt kann Schreibfehler, Rechenfehler und dhnliche offenbare Unrichtigkeiten, die beim Erlass eines Be-
scheids unterlaufen sind, jederzeit berichtigen. Grundsatzlich muss die offenbare Unrichtigkeit in der Sphéare des Fi-
nanzamts entstanden sein. Da die Unrichtigkeit aber nicht aus dem Bescheid selbst erkennbar sein muss, muss der
Bescheid auch dann geandert werden, wenn das Finanzamt offenbar fehlerhafte Angaben des Steuerpflichtigen als
eigene Gbernimmt.

Dagegen schlieBen Fehler in der Rechtsanwendung (unrichtige Auslegung/Anwendung einer Rechtsnorm, unrichtige
Tatsachenwiirdigung, unzutreffende Annahme eines nicht vorliegenden Sachverhalts) eine offenbare Unrichtigkeit
aus. Diese Grundsatze gelten auch bei der Einreichung elektronischer Steuererklarungen.

Hiervon ausgehend lag nach Ansicht des Bundesfinanzhofs eine offenbare Unrichtigkeit vor. Entscheidend war, dass
die Zeile 44a der Korperschaftsteuer-Erklarung (“Inlandische Bezlige i. S. von § 8b Abs. 1”) nicht ausgefullt wurde. Das
Finanzamt konnte anhand der nachgereichten Steuerbescheinigungen und der Anlage WA erkennen, dass die X-GmbH
2 Gewinnausschittungen der C-GmbH erhalten hatte. Aus der Gewinn- und Verlustrechnung konnte das Finanzamt
ebenfalls erkennen, dass diese Betrdge als Gewinnausschittungen im Gewinn der X-GmbH erfasst waren. Dann muss-
te die X-GmbH zwingend eine Eintragung in Zeile 44a vornehmen. Diese Eintragung fehlte, sodass die Kérperschafts-
teuer-Erkldrung unrichtig war.

Die Unrichtigkeit war angesichts der beigefligten Bilanz, der Steuerbescheinigungen und der Anlage WA fir das Fi-
nanzamt auch offenbar, auch war der Sachverhalt nicht unklar. Dass Zeile 44a der Korperschaftsteuer-Erklarung nicht
ausgefiillt war, lag keiner rechtlichen Uberlegung des S zugrunde. Vielmehr wurde die Eintragung schlicht vergessen.
Diese offenbare Unrichtigkeit der Steuererklarung schlagt auf den Bescheid durch. Denn das FA hat die offenbare
Unrichtigkeit bei der Erteilung des Bescheids iilbernommen und die bescheinigte Kapitalertragsteuer angerechnet.

3. Selbststandigkeit trotz Eingliederung in die Arbeitsorganisation ei-
nes Unternehmens - geht das?

Obwohl eine Lohnbuchhalterin Arbeiten in der Lohn- und Finanzbuchhaltung fiir verschiedene Auftraggeber selbst-
standig ausfiihrte, lag eine Scheinselbststiandigkeit vor. Denn die Buchhalterin war in die Arbeitsorganisation des
Unternehmens eingegliedert.

Hintergrund

Die Lohnbuchhalterin war seit dem Jahr 2008 fiir das klagende Unternehmen auf der Grundlage von 35 Arbeitsstun-
den pro Monat bei einem monatlichen Pauschalbetrag von aktuell 2.000 EUR beschaftigt. Die Tatigkeit fihrte die
Lohnbuchhalterin hauptsachlich personlich in den Raumen des Unternehmens aus und nutzte auch dessen Lohnpro-
gramm. Sie zahlte keine Miete und war nicht an Arbeitszeiten gebunden.

Der Rentenversicherungstrdger stellte die Versicherungspflicht der Lohnbuchhalterin in der gesetzlichen Sozialversi-
cherung fest. Hiergegen wandte sich das Unternehmen mit seiner Klage.

Entscheidung

Die Klage hatte keinen Erfolg. Nach Auffassung des Sozialgerichts lag keine selbststandige Tatigkeit der Lohnbuchhal-
terin vor. Vielmehr (bte sie die Tatigkeit in einem abhangigen Beschaftigungsverhaltnis aus. MaRgebliches Indiz fiir
eine abhdngige Beschaftigung war die Eingliederung der Lohnbuchhalterin in die Arbeitsorganisation des Unterneh-
mens.

Die Eingliederung in die Arbeitsorganisation ergab sich daraus, dass die Lohnbuchhalterin das Computersystem sowie
weitere Arbeitsmittel des Unternehmens nutzte. Dariliber hinaus arbeitete sie im Rahmen der Aufgabenerledigung mit
Mitarbeitern des Unternehmens zusammen. Auch erbrachte die Lohnbuchhalterin die Arbeitsleistung im Wesentli-
chen in eigener Person und war von Weisungen der Klagerin abhdngig. Ferner sprach fiir eine abhangige Beschafti-
gung, dass die Lohnbuchhalterin kein eigenes Kapital einsetzte. SchlieBlich trug sie auch aufgrund der Zahlung eines
Festgehaltes kein Unternehmerrisiko.

Dass die Lohnbuchhalterin die Tatigkeit fiir das Unternehmen nur in Teilzeit auslibte und dariiber hinaus noch weite-
ren Teilzeittatigkeiten nachging, war fiir die Richter ohne Bedeutung.



4. Mandantendaten: Fur Aufbewahrungskosten durfen keine Rickstel-
lungen gebildet werden

Wer die Daten von Mandanten und die Handakten in einem Rechenzentrum aufbewahren ldasst, muss wissen: Die
Kosten dafiir sind nicht riickstellungsfahig, wenn keine entsprechende Aufbewahrungspflicht existiert.

Hintergrund

Eine Wirtschaftsprifer-/Steuerberater-GmbH bildete eine Ruckstellung in Hohe von 85.000 EUR, und zwar fur Auf-
wendungen, die fir die 10-jahrige Aufbewahrung von Mandantendaten im DATEV-Rechenzentrum entstanden. Die
GmbH legte dabei je Mandant das pauschal an die DATEV zu zahlende Entgelt in Hohe von 19,80 EUR pro Jahr zugrun-
de. Sie berlicksichtigte darliber hinaus Abschlage fir Mandanten, die ihre Daten auf einer Speicher-DVD sichern lieRen
und auch fiir Mandatsbeendigungen innerhalb des 10-jahrigen Aufbewahrungszeitraums. Die GmbH fiihrte an, dass
die Betrdge mit den Mandantenhonoraren fiir die Buchfiihrung und Erstellung des Jahresabschlusses abgegolten wa-
ren und nicht gesondert berechnet werden konnten.

Das Finanzamt lehnte die Bildung einer Riickstellung ab. Das Finanzgericht wies die Klage ab, da eine entsprechende
Aufbewahrungsverpflichtung nicht existierte.

Entscheidung

Steuerberater haben die Pflicht, die Handakten fiir die Dauer von 10 Jahren nach Beendigung eines Auftrags aufzube-
wahren. Diese Verpflichtung erlischt mit der Ubergabe der Handakten an den Auftraggeber, spatestens jedoch inner-
halb von 6 Monaten, nachdem der Auftraggeber die Aufforderung des Steuerberaters erhalten hat, die Handakten in
Empfang zu nehmen. Zu den Handakten gehéren nur die Schriftstiicke, die der Steuerberater aus Anlass seiner berufli-
chen Tatigkeit von dem Auftraggeber oder fiir ihn erhalten hat, nicht jedoch der Briefwechsel mit dem Mandanten,
interne Notizen oder schriftliche Arbeitsergebnisse.

Deshalb kam der Bundesfinanzhof zu dem Ergebnis, dass keine offentlich-rechtliche Aufbewahrungsverpflichtung
gegeben war. Es handelte sich nicht um in der Handakte aufzubewahrende Daten, sondern um Arbeitsergebnisse, die
die GmbH im Rahmen ihrer vertraglichen Verpflichtung erstellte und zur laufenden Mandatsbearbeitung aufbewahrte.

Wenn der Berater aber Unterlagen des Mandanten aufbewahrt, die er herausgeben muss, kann dies keine rickstel-
lungsfahige Verpflichtung begriinden. Denn der Berater kann die Aufbewahrung durch Herausgabe an den Mandanten
jederzeit beendigen.

Es fehlte weiterhin an einer schriftlichen oder mindlichen Verpflichtung zur Aufbewahrung der Mandantendaten. Eine
solche Verpflichtung ergab sich auch nicht aus einer “stiandigen Ubung”. Denn dass einige Mandanten die Méglichkeit
nutzten, ihre Daten auf einer Speicher-DVD an sich zu nehmen, zeigte, dass die Archivierungspflicht nicht durchgangig
bestand.

Soweit die GmbH die Aufbewahrung der Unterlagen als Gegenleistung fiir den Fortbestand der Mandatsbeziehung
verstand, wiirde ein schwebendes Dauergeschéft vorliegen. Dieses lieRe angesichts des fortbestehenden Mandats und
der daraus erwirtschafteten Vergiitung eine Alimentation der Aufbewahrung erwarten und wiirde damit eine Riick-
stellung fur die Aufbewahrungskosten ausschlieRen.

5. Kleinunternehmer: Wie wird der Gesamtumsatz bei der Differenzbe-
steuerung ermittelt?

Unternehmer kénnen die Kleinunternehmerregelung nur in Anspruch nehmen, wenn der Gesamtumsatz eine be-
stimmte Grenze nicht libersteigt. Fraglich war bisher, wie dieser Umsatz zu berechnen ist, wenn der Unternehmer
die sog. Differenzbesteuerung anwendet. Der Europdische Gerichtshof hat das jetzt geklart.

Hintergrund

Der Klager fuhrte steuerbare, der Differenzbesteuerung unterliegende Umsatze im Rahmen eines Gebrauchtwagen-
handels aus. Die in den Jahren 2009 und 2010 erzielten Umséatze betrugen bei einer Berechnung nach vereinnahmten
Entgelten 27.358 EUR bzw. 25.115 EUR. Die Bemessungsgrundlage der jeweiligen Umsédtze ermittelte der Klager in
seinen Umsatzsteuererkldrungen fiir 2009 und 2010 nach dem Differenzbetrag (Handelsspanne) mit 17.328 EUR und
17.470 EUR. Er nahm deshalb an, dass er Kleinunternehmer war.
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Fiir das Jahr 2009 stellte die Finanzverwaltung in den Umsatzsteuerrichtlinien hinsichtlich der Ermittlung des fir die
Anwendung der Kleinunternehmerregelung maRgeblichen Gesamtumsatzes in Fillen der Differenzbesteuerung eben-
falls auf die Handelsspanne ab. Seit dem Jahr 2010 wird jedoch auf die vereinnahmten Entgelte abgestellt.

Deshalb lehnte das Finanzamt die Anwendung der Kleinunternehmerregelung fur das Jahr 2010 ab, da der Gesamtum-
satz des Klagers im vorangehenden Kalenderjahr 2009 gemessen an den vereinnahmten Entgelten Uber der Grenze
von 17.500 EUR lag.

Entscheidung

Der Europdische Gerichtshof entschied, dass fir die Bestimmung des Gesamtumsatzes nach der Kleinunternehmerre-
gelung bei einem differenzbesteuernden Unternehmer von dem Gesamtbetrag der von einem Wiederverkaufer aus-
gefiihrten Lieferungen auszugehen ist und nicht von der Handelsspanne der Umsatze.

Die Sonderregelungen fiir Kleinunternehmen und fir die Differenzbesteuerung sind 2 voneinander unabhangige auto-
nome Sonderregelungen. Wird in einer von ihnen nicht auf die Tatbestandsmerkmale und Begriffe der anderen Rege-
lung Bezug genommen, ist der Inhalt der einen grundsatzlich zu beurteilen, ohne dass der Inhalt der anderen berlick-
sichtigt werden muss.

Auch die Entstehungsgeschichte der Kleinunternehmerregelung bestatigt nach dem Urteil, dass der Begriff der “von
dem steuerpflichtigen Wiederverkaufer erzielten Differenz (Handelsspanne)” (BFH, Beschluss v. 7.2.2018, XI R 7/16,
Rz. 30.) keinen Einfluss darauf haben kann, wie der Begriff “Umsatz” im Rahmen der Sonderregelung fir Kleinunter-
nehmen auszulegen ist. Die Kleinunternehmerregelung gab es bereits, als die Differenzbesteuerung eingefiihrt wurde.

Wirden die Gber die Handelsspanne hinausgehenden vereinnahmten Entgelte bei der Ermittlung des Umsatzes fiir die
Anwendung der Kleinunternehmerregelung nicht bericksichtigt, konnten nach Ansicht des Européischen Gerichtshofs
Unternehmen, die einen hohen Umsatz erzielen und eine geringe Handelsspanne haben, unter die Kleinunternehmer-
regelung fallen und dadurch einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil erhalten.

6. Wenn im Anwaltspostfach Schriftsticke verschwinden: Wiederein-
setzung moglich?

Wird ein Schriftsatz iiber das besondere elektronische Anwaltspostfach an das Gericht geschickt, kénnen Sonderzei-
chen oder Umlaute bei der Dateibezeichnung dazu fiihren, dass er im justizinternen Server hingen bleibt. Da weder
der Anwalt noch das Gericht dariiber informiert werden, kann in einem solchen Fall Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand gewahrt werden.

Hintergrund

Der Prozessbevollméachtigte versendete den Beschwerdebegriindungsschriftsatz Gber das besondere elektronische
Anwaltspostfach und verwendete dazu die von der Bundesrechtsanwaltskammer zur Verfligung gestellte Webanwen-
dung. Bei der Dateibezeichnung benutzte er unzuldssige Zeichen, wozu auch 2 Punkte hintereinander gehéren. Das
wusste jedoch der Rechtsanwalt nicht.

Aufgrund des Dateinamens wurde die Nachricht vom zentralen Server des Elektronischen Gerichts- und Verwaltungs-
postfachs dem Bundesfinanzhof nicht zugestellt. Stattdessen landete sie in einem Verzeichnis fir unzulassige Nach-
richten. Die Frist zum Einreichen der Berufungsbegriindung verstrich daher aus Sicht des Gerichts ungenutzt.

Weder der Rechtsanwalt noch der Bundesfinanzhof wurden Ulber die Nichtzustellung der Berufungsbegriindung in-
formiert. Der Prozessbevollmachtige erhielt vielmehr die Mitteilung, dass die Nachricht erfolgreich versandt wurde
und zugegangen war. Erst als der Bundesfinanzhof den Anwalt auf die Fristversdaumnis hingewiesen hatte, versendete
er den Begriindungsschriftsatz nochmals.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof gewdhrte dem Kldager Wiedereinsetzung in den vorigen Stand von Amts wegen. Zur Begriindung
flihrten die Richter aus, dass die Fristversaumnis unverschuldet war. Denn der Rechtsanwalt konnte im vorliegenden
Fall nicht erkennen, dass die Nachricht nicht zugestellt worden war.
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Zwar wurde in den Erlauterungen zum besonderen elektronischen Anwaltspostfach und den 6rtlichen Anwaltskam-
mern darauf hingewiesen, dass Sonderzeichen und Umlaute bei der Bezeichnung der Datei vermieden werden sollten,
da dies Probleme bei der Verarbeitung der Dateien machen kénnte. Welche Folgen eine solche Verwendung haben
kann, wurde jedoch nicht erlautert.

7. Warum Rentenberater keine Freiberufler sind

Rentenberater sind gewerblich titig, denn ihre Tatigkeit ist hinsichtlich der Ausbildung und ausgeiibter Tatigkeit
nicht mit dem Beruf des Rechtsanwalts oder Steuerberaters vergleichbar.

Hintergrund

Die Klagerin schloss ein Studium an einer Verwaltungsfachhochschule mit den Fachgebieten der Rentenversicherung
und der Sozialversicherung als Diplom-Verwaltungswirtin (FH) ab. Sie arbeitete zuletzt im Rechtsbehelfsbereich der
Landesversicherungsanstalt und erhielt die Erlaubnis zur Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten als Rentenbera-
ter nach dem Rechtsberatungsgesetz. Seit dem Jahr 2009 ist sie nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz als Rentenbe-
raterin im Rechtsdienstleistungsregister des Landessozialgerichts eingetragen.

Fir die Jahre 2010 und 2011 erklarte die Kldagerin freiberufliche Einklinfte. Das Finanzamt nahm dagegen Eink{infte aus
Gewerbebetrieb an und erlieR entsprechende Gewerbesteuer-Messbescheide. Die Klage vor dem Finanzgericht hatte
keinen Erfolg, da nach Meinung der Richter hinsichtlich Tiefe und Breite keine mit dem Beruf des Rechtsanwalts ver-
gleichbare Ausbildung vorlag.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof verneinte die Ahnlichkeit der Tatigkeit als Rentenberater zu einem Katalogberuf sowie das Vor-
liegen einer sonstigen selbststandigen Arbeit und wies die Revision der Klagerin zurick.

Ein einem Katalogberuf dhnlicher Beruf liegt vor, wenn er in wesentlichen Punkten mit einem der Katalogberufe ver-
glichen werden kann. Eine Ahnlichkeit zu einer Gruppe freiberuflicher Tatigkeiten geniigt nicht. Vielmehr missen die
dhnlichen Berufe speziell einem der im Gesetz aufgezahlten Berufe dhnlich sein. Erforderlich ist die Vergleichbarkeit
sowohl der Ausbildung als auch der ausgeiibten beruflichen Tatigkeit.

Die fiir den vergleichbaren Katalogberuf erforderlichen Kenntnisse miissen nachgewiesen werden. Die so qualifizierte
Arbeit muss den wesentlichen Teil der gesamten Berufstatigkeit ausmachen und dem dhnlichen Beruf das Geprage i.
S. d. Katalogberufs geben. Es gentigt daher nicht, wenn eine Tatigkeit ausgelibt wird, die auch von den Angehérigen
der Katalogberufe ausgelibt wird. Die ausgeiibte Tatigkeit darf auch nicht bloR einen kleinen Ausschnitt aus dem Kata-
logberuf erfassen.

Von diesen Grundsatzen ausgehend war die Tatigkeit der Klagerin als Rentenberaterin keinem der Katalogberufe dahn-
lich. Eine Ahnlichkeit mit dem Beruf des Rechtsanwalts schied bereits wegen der fehlenden Vergleichbarkeit der Aus-
bildung aus. Zwar erwarb die Klagerin als Verwaltungswirtin neben Grundkenntnissen im allgemeinen 6ffentlichen
Recht und Zivilrecht insbesondere Kenntnisse im Sozialrecht, einer Spezialmaterie des 6ffentlichen Rechts. Es fehlten
jedoch Kenntnisse in anderen Spezialmaterien des 6ffentlichen Rechts sowie in den Spezialbereichen des Zivil- oder
Strafrechts. Zudem war das Aufgabengebiet des Rentenberaters gegeniiber dem des Rechtsanwalts, der in allen
Rechtsangelegenheiten tatig werden kann, erheblich beschrdankt. Es bestand auch keine Vergleichbarkeit mit dem
Beruf des Steuerberaters. Die Ausbildung der Klagerin umfasste nicht die Gebiete der steuerlichen Ausbildung. lhre
Tatigkeit wies ebenfalls keine Uberschneidungen zu der eines Steuerberaters auf. Denn die Beratungen fanden auf
ganzlich unterschiedlichen Rechtsgebieten statt.

Weiterhin lagen keine Einklinfte aus einer sonstigen selbststandigen Arbeit vor. Beratungsleistungen fallen nur dann in
den Anwendungsbereich der zugrundeliegenden Norm, wenn sie ihrer Art nach den dort genannten Regelbeispielen
ahnlich sind. Das sind z. B. Verglitungen fiir die Vollstreckung von Testamenten, flir Vermdgensverwaltung und fiir die
Tatigkeit als Aufsichtsratsmitglied. Die Tatigkeit des Rentenberaters war jedoch keinem der Regelbeispiele dhnlich. Die
Tatigkeit der Klagerin war vielmehr im Schwerpunkt beratender Natur und nicht - wie die eines Vermdgensverwalters -
dadurch gepragt, dass sie das ihr anvertraute Vermoégen ihrer Kunden verwaltete.
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8. Wenn der Arbeitgeber Steuerberatungskosten tubernimmt: Liegt Ar-
beitslohn vor?

Liegt eine Nettolohnvereinbarung mit Abtretung der Steuererstattungsanspriiche vor und iibernimmt der Arbeitge-
ber die Steuerberatungskosten fiir den Arbeitnehmer, liegt insoweit kein Arbeitslohn vor. Seine anderslautende
bisherige Rechtsprechung gibt der Bundesfinanzhof mit diesem Urteil auf.

Hintergrund

T war die Tochtergesellschaft eines international tatigen Konzerns, der den weltweiten Austausch von Mitarbeitern
forderte. Mit den nach Deutschland entsandten Arbeitnehmern des Konzerns schloss T Nettolohnvereinbarungen ab
und Ubernahm die Kosten fiir die Erstellung der Einkommensteuer-Erklarungen durch eine vom Konzern beauftragte
Steuerberater-Gesellschaft. Diese erhielt pro Arbeitnehmer eine pauschale Verglitung. Die Arbeitnehmer traten im
Gegenzug ihre Steuererstattungsanspriiche an den inlandischen Arbeitgeber ab. Beauftragte ein Arbeitnehmer andere
Steuerberater, leistete der Konzern weder Unterstlitzung noch erstattete er entsprechende Beratungskosten.

Das Finanzamt war der Auffassung, dass die Ubernahme der Steuerberatungskosten zu steuerpflichtigem Arbeitslohn
fliihrte und setzte gegeniliber T pauschale Lohnsteuer fest. Das Finanzgericht gab der Klage statt, da seiner Ansicht
nach T die Kosten im ganz Giberwiegend eigenbetrieblichen Interesse getragen hatte.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof folgte der Wiirdigung des Finanzgerichts und entschied, dass die Ubernahme der Steuerbera-
tungskosten in ganz Gberwiegend betrieblichem Interesse erfolgte und deshalb kein Arbeitslohn vorlag.

Als Arbeitslohn sind Leistungen zu erfassen, die sich im weitesten Sinne als Gegenleistung fiir das Zurverfliigungstel-
lung der individuellen Arbeitskraft darstellen. Nicht zu erfassen sind dagegen Vorteile, die sich lediglich als notwendige
Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Zielsetzungen erweisen und damit ganz liberwiegend im eigenbetrieblichen
Interesse des Arbeitgebers gewdhrt werden. Das ist der Fall, wenn sich aus den Begleitumstanden wie Anlass, Art und
Hohe des Vorteils, Auswahl der Beglinstigten, freie oder nur gebundene Verfligbarkeit, Freiwilligkeit oder Zwang zur
Annahme des Vorteils und seiner besonderen Geeignetheit fiir den jeweils verfolgten betrieblichen Zweck ergibt, dass
diese Zielsetzung ganz im Vordergrund steht und ein damit einhergehendes eigenes Interesse des Arbeitnehmers, den
betreffenden Vorteil zu erlangen, vernachlassigt werden kann.

Von diesen Grundsitzen der standigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ausgehend stellte die Ubernahme der
Steuerberatungskosten durch T keinen Arbeitslohn der ins Inland entsandten Arbeitnehmer dar. T wandte diesen
Vorteil nicht als Entlohnung, sondern in ganz lGberwiegend eigenbetrieblichem Interesse zu. Denn T wollte mit der
Gestellung der Steuerberatung tber die Erstattungen eine moglichst weitgehende Reduzierung ihrer Lohnkosten er-
zielen, da ihr allein die Steuererstattungen zustanden. T wollte moglichst hohe Steuererstattungen und damit Vorteile
fiir sich erlangen. Dafiir sprach auch die besondere Eignung der Ubernahme der Steuerberatungskosten zur Errei-
chung des damit verfolgten wirtschaftlichen Zwecks, ndmlich innerhalb des Konzerns sicherzustellen, dass die steuerli-
chen Arbeitgeberpflichten durch die international erfahrene Steuerberater-Gesellschaft erfullt wurden.

9. Warum der Unterricht in der Fahrschule nicht umsatzsteuerfrei ist

Fahrschulunterricht, mit dem die Fahrerlaubnisklassen B und C1 erworben werden kénnen, ist nicht von der Um-
satzsteuer befreit. Insbesondere stellt er einen spezialisierten Unterricht dar, der nicht unter den Begriff des steu-
erbegiinstigten Schul- und Hochschulunterrichts fillt.

Hintergrund

Die X-GmbH betrieb eine Fahrschule und erbrachte u. a. Fahrschulleistungen zum Erwerb der Fahrerlaubnisklassen B
und C1. X wies in ihren Rechnungen keine Umsatzsteuer gesondert aus. Das Finanzamt war dagegen der Ansicht, dass
die Leistungen der Umsatzsteuer unterlagen und setzte Umsatzsteuer fest. Den Antrag der X, die Umsatzsteuer auf 0
EUR herabzusetzen, lehnte das Finanzamt ab. Die Klage der X hatte vor dem Finanzgericht keinen Erfolg, da keine
Steuerbefreiung nach nationalem Recht zuldssig war und nach Unionsrecht kein Schul- oder Hochschulunterricht vor-

lag.
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Entscheidung

Der Bundesfinanzhof kam zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen der Steuerbefreiung nach dem deutschen Um-
satzsteuergesetz nicht vorlagen und wies die Revision der X als unbegriindet zuriick. Die gesetzlichen Voraussetzungen
waren nicht erfiillt, da weder eine staatliche Genehmigung noch eine landesrechtliche Erlaubnis vorlag. Es lag auch
keine Bescheinigung der zustandigen Landesbehorde vor.

Da X weder eine Hochschule i. S. d. Hochschulrahmengesetzes noch eine offentliche allgemeinbildende oder berufs-
bildende Einrichtung war, waren die Voraussetzungen fiir eine Steuerbefreiung insoweit ebenfalls nicht erfiillt.

Auch war keine Steuerbefreiung nach Unionsrecht moglich. Die Steuerbefreiung fir “Schul- und Hochschulunterricht”
umfasst ndamlich nur Tatigkeiten, die sich sowohl wegen ihrer spezifischen Art als auch aufgrund des Rahmens, in dem
sie ausgelbt werden, abheben. Fir die Zwecke der Mehrwertsteuerregelung verweist der Begriff des Schul- und
Hochschulunterrichts daher allgemein auf ein integriertes System der Vermittlung von Kenntnissen und Fahigkeiten in
Bezug auf ein breites und vielféltiges Spektrum von Stoffen sowie auf die Vertiefung und Entwicklung dieser Kenntnis-
se und Fahigkeiten durch die Schiiler und Studenten je nach ihrem Fortschritt und ihrer Spezialisierung auf den ver-
schiedenen dieses System bildenden Stufen.

Fahrunterricht in einer Fahrschule ist jedoch ein spezialisierter Unterricht, der fiir sich allein nicht der fiir den Schul-
und Hochschulunterricht kennzeichnenden Vermittlung, Vertiefung und Entwicklung von Kenntnissen und Fahigkeiten
in Bezug auf ein breites und vielfaltiges Spektrum von Stoffen gleichkommt. Er fallt deshalb nicht unter den Begriff des
Schul- und Hochschulunterrichts.

10. Wann ist eine Ingenieur-GbR gewerblich tatig?

Auch wenn ein Priifingenieur auf die Hilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskrafte setzt, steht dies einer Freiberuflich-
keit seiner Tatigkeit nicht unbedingt entgegen. Allerdings muss er selbst weiterhin leitend und eigenverantwortlich
titig sein. Eine stichprobenartige Uberwachung geniigt dafiir nicht.

Hintergrund

Die Klagerin war eine GbR, bestehend aus dem Diplom-Ingenieur (FH) und Prifingenieur A und B. Sie fihrte u. a.
Haupt- und Abgasuntersuchungen an Kfz durch. Den lGberwiegenden Teil der Priifungen flihrten jedoch nicht die Ge-
sellschafter A und B selbst, sondern 3 angestellte Prifingenieure durch. Das Finanzamt ging deshalb davon aus, dass
es insoweit an einer leitenden und eigenverantwortlichen Tatigkeit der Gesellschafter fehlte und wertete die Einkinf-
te der GbR insgesamt als gewerblich. Dieser Argumentation folgte das Finanzgericht und wies die Klage ab.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof entschied, dass es fir die von den Angestellten der GbR durchgefiihrten Priifungen an einer
eigenverantwortlichen Tatigkeit der Gesellschafter fehlte.

Der freiberuflichen Tatigkeit eines Berufstragers steht zwar die Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskrafte nicht ent-
gegen. Allerdings ist diese nur unschadlich, wenn die persénliche Teilnahme des Berufstrdagers an der praktischen
Arbeit in ausreichendem Umfang gewahrleistet ist. Die Leistung muss den “Stempel der Personlichkeit” des Berufstra-
gers tragen, die Tatigkeit der Mitarbeiter muss als solche des Berufstragers erkennbar und damit ihm persénlich zure-
chenbar sein. Dementsprechend ist ein selbststandig tatiger Ingenieur nur eigenverantwortlich tatig, wenn die Aus-
fliihrung jedes einzelnen Auftrags ihm selbst — und nicht dem qualifizierten Mitarbeiter — zuzurechnen bzw. als seine
erkennbar ist.

Im vorliegenden Fall waren die Gesellschafter A und B zwar freiberuflich tatig, soweit sie selbst Untersuchungen
durchgefiihrt haben. Soweit der Gberwiegende Teil jedoch von den angestellten Ingenieuren durchgefiihrt wurde,
fehlte es an einer eigenverantwortlichen Tatigkeit der GbR. A und B nahmen an den von den Angestellten durchge-
flihrten Untersuchungen regelmaRig nicht personlich teil, sondern tGberwachten diese lediglich stichprobenartig. Nur
in seltenen Zweifelsfallen wurden sie hinzugezogen. Die Verantwortung verblieb jedoch beim angestellten Ingenieur,
der die Prifung durchfiihrte. Die somit nur geringe Einbindung der Gesellschafter in die eigenstandige Prifungstatig-
keit der angestellten Ingenieure genlgte nicht, um deren Tatigkeit als solche der Gesellschafter erkennbar zu machen.

Da die Gesellschafter ihre Leistungen teilweise freiberuflich und teilweise mangels Eigenverantwortlichkeit gewerblich
erbrachten, war ihre Tatigkeit nach der sog. Abfarbewirkung in vollem Umfang als gewerblich zu qualifizieren. Dem-
entsprechend fihrte der Bereich, in dem die Gesellschafter nicht eigenverantwortlich tatig waren, zu insgesamt ge-
werblichen Einkiinften der GbR.
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11. Grundstuick aus Betriebsvermogen: Wie wird der Gewinn ermittelt?

Bei der Ermittlung eines VerdauBerungsgewinns aus dem Verkauf eines Grundstiicks muss als fiktive Anschaffungs-
kosten der Teilwert im Zeitpunkt der Entnahme zu Grunde gelegt werden, nicht der Buchwert.

Hintergrund

Eine Altenteilerwohnung war durch Abwahl der Nutzungswertbesteuerung und damit steuerfrei ins Privatvermogen
Uberfiihrt worden. Spater wurde diese Wohnung verkauft. Der Klager stritt mit dem Finanzamt darliber, wie der Ver-
dulerungsgewinn des innerhalb von 10 Jahren nach der Entnahme verdauBerten Hausgartens zu ermitteln war.

Das Finanzamt ging davon aus, dass bei VerduRerung eines Grundstiicks, das vorher aus einem Betriebsvermdgen in
das Privatvermogen (iberfiihrt wurde, an die Stelle der Anschaffungskosten der Wert tritt, mit dem das Grundstiick bei
der Uberfiihrung angesetzt worden ist. Eine Ausnahme gilt, wenn bei der Uberfiihrung eines Wirtschaftsguts in das
Privatvermogen der Entnahmegewinn kraft gesetzlicher Regelung bei der Besteuerung aulRer Ansatz geblieben ist, wie
dies vorliegend der Fall war. Dann tritt an die Stelle der Anschaffungskosten der Buchwert des Wirtschaftsguts im
Zeitpunkt der Entnahme.

Entscheidung

Das Finanzgericht folgte dieser Argumentation des Finanzamts nicht und gab dem Klager Recht. Dem Ansatz des
Buchwertes anstelle des Teilwerts im Zeitpunkt der Entnahme als fiktive Anschaffungskosten stand der eindeutige
Wortlaut des Gesetzes entgegen. Denn § 23 Abs. 3 Satz 3, Abs. 1 Satz 2 EStG verweist ausdriicklich auf die Vorschrift
des § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG, der den Teilwert als Entnahmewert bestimmt. Dieser Verweis ist nach Auffassung des Fi-
nanzgerichts folgerichtig und konsequent, denn mit der Abwahl der Nutzungswertbesteuerung galt die Wohnung als
entnommen. Diese kraft gesetzlicher Regelung erfolgte Entnahme stellte keine Buchwert-Entnahme dar. Denn aus der
Formulierung folgt, dass ein Entnahmegewinn nicht in die Gewinnermittlung einbezogen bzw. nicht der Besteuerung
unterworfen wird. Damit hat der Gesetzgeber keiner Buchwert-Entnahme zugesprochen, sondern nur den ermittelten
Entnahmegewinn von der Besteuerung freigestellt.

1. Gewerbliche Beteiligungseinklnfte und Abfarbewirkung

Fiir Beteiligungseinkiinfte einer Personengesellschaft gibt es bei der Abfarberegelung keine Bagatellgrenze. Jedoch
unterliegen umqualifizierte gewerbliche Einkiinfte nicht der Gewerbesteuer.

Hintergrund

Die X-KG erzielte Einkiinfte aus Vermietung und Verpachtung und aus Kapitalvermdgen. Im Jahr 2008 Ubertrug ein
Komplementar seine Beteiligungen an 2 Flugzeugleasingfonds (GmbH u. Co. KGs) unentgeltlich auf die X-KG. Das Ver-
mogen der Fonds bestand jeweils aus einem Flugzeug, das 2008 verkauft wurde. Aufgrund der gewerblichen Beteili-
gungseinkiinfte stellte das Finanzamt ab 2008 samtliche Einkiinfte der X-KG entsprechend der sog. Abfarberegelung
als Einkiinfte aus Gewerbebetrieb fest.

Das Finanzamt vertrat weiterhin die Auffassung, dass die Einkiinfte aus der vermdgensverwaltenden Tatigkeit der X-
KG durch die gewerblichen Beteiligungseinkiinfte infiziert waren und stellte dementsprechend fiir 2011 ebenfalls
Einklinfte aus Gewerbebetrieb fest. Die X-KG wandte ein, dass angesichts des geringen Anteils der zugerechneten
Beteiligungseinkinfte die Anwendung der Abfarberegelung unverhaltnismaRig war.
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Entscheidung

Der Bundesfinanzhof hielt die Abfarberegelung in einkommensteuerrechtlicher Hinsicht auch ohne Bagatellgrenze fir
verfassungsgemal. Zwar konnen die Gesellschafter einer Personengesellschaft, die sich an einer gewerblichen Perso-
nengesellschaft beteiligen, in dieser Personengesellschaft keine weiteren Einkunftsarten verwirklichen, da die gesam-
te Tatigkeit der Personengesellschaft als solche als Gewerbebetrieb gilt. Diese Ungleichbehandlung gegentiber Einzel-
personen ist in einkommensteuerlicher Sicht jedoch sachlich gerechtfertigt. Es handelt sich um eine grundsatzlich
zulassige Typisierung zwecks Erleichterung der Einklinfteermittlung durch Konzentration auf nur eine Einkunftsart. Im
Hinblick auf den verfolgten Zweck ist die Regelung auch verhaltnismaRig. Insbesondere besteht die Mdoglichkeit, der
Abfarbung durch entsprechende Gestaltungen, z. B. durch die Griindung einer zweiten personenidentischen Gesell-
schaft, zu entgehen.

Im Hinblick auf die Gewerbesteuer ist die Abfarbewirkung aufgrund gewerblicher Beteiligungseinkiinfte aber nur dann
verfassungsgemall, wenn die infolge der Abfarbung gewerblichen Einkiinfte nicht gewerbesteuerbar sind. Nur so wird
eine verfassungswidrige Schlechterstellung von Personengesellschaften gegeniber Einzelunternehmern vermieden.

2. Wann und wie muss ein Antrag auf schlichte Anderung konkretisiert
werden?

Um einen Antrag auf schlichte Anderung zu konkretisieren, geniigt es, wenn der Steuerpflichtige innerhalb der Kla-
gefrist die zu dndernden Besteuerungsgrundlagen benennt. Die Abgabe einer Steuererkldrung ist nicht erforderlich.

Hintergrund

Weil die Klager keine Einkommensteuer-Erklarung abgegeben hatten, schatzte das Finanzamt die Besteuerungsgrund-
lagen. Der Einspruch hatte keinen Erfolg, weil keine Begriindung eingereicht wurde. Innerhalb der Klagefrist stellten
die Klager beim Finanzamt den Antrag, den Einkommensteuer-Bescheid zu dndern und die Einkommensteuer gemaf
der beigefiigten Bezeichnung und Berechnung der Besteuerungsgrundlagen festzusetzen. Das Finanzamt lehnte je-
doch diese Anderung ab, da die unterschriebene Steuererklarung erst nach Ablauf der Klagefrist beim Finanzamt ein-
gegangen war. Der dagegen erhobene Einspruch hatte mangels Begriindung keinen Erfolg.

Entscheidung

Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass das Finanzamt den Antrag der Kldger auf schlichte Anderung
zu Unrecht abgelehnt hatte. Denn die Klager hatten durch die innerhalb der Klagefrist erfolgte Angabe der der Steuer-
festsetzung zugrunde zu legenden Besteuerungsgrundlagen ihren Antrag in ausreichendem Malle konkretisiert. Das
Finanzamt konnte daraus eindeutig erkennen, in welchen Punkten die Kldger mit der Steuerfestsetzung nicht einver-
standen waren. Es hitte sich also auf die Uberpriifung dieser Punkte beschrinken kénnen, sodass eine Gesamtaufrol-
lung des Falles nicht notwendig war.

Es widersprach nicht dem Gesetzeszweck, dass die Steuererklarung erst nach der Klagefrist eingereicht wurde. Viel-

mehr wird in einem solchen Fall die bezweckte Entlastung der Gerichte dadurch erreicht, dass die Steuerpflichtigen
dann keine Klage erheben missten, sondern das Verfahren beim Finanzamt verbleibt.

3. Wahrungskursverlust bei Umschuldung eines Fremdwahrungsdar-
lehens: Werbungskosten?

Wer ein Darlehen aufnimmt, um damit ein Fremdwahrungsdarlehen abzul6sen, das zur Anschaffung eines Vermie-
tungsobjekts verwendet wurde, muss damit rechnen, dass das Finanzamt die Schuldzinsen nicht als Werbungskos-
ten anerkennt. Das gilt zumindest dann, wenn mit dem Darlehen ein Wahrungskursverlust ausgeglichen wird.

Hintergrund

Der Klager erwarb im Jahr 2002 eine Eigentumswohnung, deren Anschaffungskosten von 54.000 EUR er durch Bank-
kredit finanzierte. Im Jahr 2005 erwarb er eine weitere Wohnung fiir 56.500 EUR. Der Klager nahm ein Bankdarlehen
in Schweizer Franken bis zum Gegenwert von 105.000 EUR auf und verwendete das Darlehen dazu, die erste Woh-
nung umzuschulden und den Kaufpreis fir die zweite Wohnung zu entrichten. Beide Wohnungen nutzte der Klager
zunachst zu eigenen Wohnzwecken.
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Im Jahr 2011 schuldete der Klager das Fremdwahrungsdarlehen um. Nachdem sich die Rickzahlungsverpflichtung
inzwischen wegen der Wahrungskursentwicklung auf 139.300 EUR erhoht hatte, nahm der Klager ein Bausparkassen-
darlehen tber 139.000 EUR auf und zahlte das Fremdwahrungsdarlehen zuriick. Seit dem Jahr 2013 werden die Woh-
nungen vermietet. Im Jahr 2014 zahlte der Klager auf das Bausparkassendarlehen Zinsen i. H. v. 6.600 EUR, die er als
Werbungskosten bei den Einklinften aus Vermietung und Verpachtung geltend machte. Das Finanzamt beriicksichtigte
die Zinsen jedoch nur anteilig, da sie teilweise auf die Finanzierung des Wahrungsverlustes entfielen. Das Finanzge-
richt wies die Klage ab.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof entschied, dass Zahlungen, mit denen Kursverluste bei Fremdwahrungsdarlehen ausgeglichen
werden, nicht als Werbungskosten bei den Einkiinften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar sind. Das Wechsel-
kursrisiko ist nicht durch die Vermietung und Verpachtung veranlasst. Das gilt auch dann, wenn das auf fremde Wah-
rung lautende Darlehen zur Bezahlung von Anschaffungs- oder Herstellungskosten verwendet worden ist. Der Mehr-
aufwand fallt wie die Tilgung in die nicht steuerbare Vermogenssphare.

Dementsprechend schied auch im vorliegenden Fall der Werbungskostenabzug fiir den auf den Wahrungsverlust i. H.
v. 39.000 EUR entfallenden Zinsanteil aus. Denn wenn schon ein Fremdwahrungskursverlust nicht durch Vermietung
und Verpachtung veranlasst ist, gilt dies erst recht fiir die Schuldzinsen zur Finanzierung dieses Verlustes. Mit der
Umschuldung des Fremdwahrungsdarlehens realisierte und bezahlte der Klager den Kursverlust. Zur Finanzierung des
erhohten Riickzahlungsaufwands nahm er Darlehensmittel in Anspruch. Mit der Umschuldung tGbernahm der Klager
nicht nur die Verpflichtung zur Rickzahlung des Darlehens, sondern zugleich das Wechselkursrisiko. Dieses Risiko war
nicht durch die spatere Vermietung veranlasst. Zwar wirkte sich das Wechselkursrisiko im Zeitpunkt der Anschaffung
nicht aus, aber im Zeitpunkt der Umschuldung. Das umgeschuldete Darlehen war deshalb nur in Hohe der urspriingli-
chen Anschaffungskosten durch die spatere Vermietung veranlasst. In Héhe des bei Umschuldung realisierten Wah-
rungskursverlustes bestand dieser Zusammenhang nicht. Das Umschuldungsdarlehen war deshalb aufzuteilen.

4. Schmiergelder fallen unter das Betriebsausgabenabzugsverbot

Zahlungen fiir tatsachlich nicht erbrachte Leistungen konnen als Schmier- und Bestechungsgelder gelten. Fiir diese
ist der Abzug als Betriebsausgaben verboten.

Hintergrund

Eine GmbH nahm mit ihren auslindischen Kunden fiir die von ihr gelieferten Waren sog. Uberfakturierungen vor.
Dabei stellte sie ihren Kunden hoéhere Preise als tatsachlich vereinbart in Rechnung. Diese wurden auch tatsachlich
gezahlt. In Hohe der zu viel erhaltenen Betrdge in Hohe von bis zu 797.000 EUR leistete die GmbH Provisionszahlungen
an eine Beratungsfirma fir tatsachlich nicht erbrachte Vermittlungsleistungen. Die entsprechenden Gelder wurden
von dort als Schmiergelder in bar an die Kunden zuriickgegeben. Die GmbH verbuchte die Zahlungen als Betriebsaus-
gaben.

Entscheidung

Das Finanzgericht entschied, dass die zu viel geleisteten Zahlungen bei der GmbH Schmier- und Bestechungsgelder
darstellten, die unter das Betriebsausgabenabzugsverbot fielen. Zuwendungen von Vorteilen sowie damit zusammen-
hdangende Aufwendungen sind nicht als Betriebsausgaben abziehbar, wenn die Zuwendung eine rechtswidrige Hand-
lung darstellt, die den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht. Ein Betriebsausgabenabzug scheidet insbesondere
dann aus, wenn die Zahlung den Straftatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr ver-
wirklicht. Wegen des Merkmals der rechtswidrigen Handlung genligt die abstrakte Strafbarkeit nach deutschem Recht,
und zwar unabhangig vom Verschulden des Zuwendenden. Nach Auffassung des Finanzgerichts war allein auf die
Verwirklichung des objektiven Tatbestands abzustellen. Diesen hatte die GmbH mit den Zahlungen erfillt, denn es
lagen Zahlungen im Rahmen einer Unrechtsvereinbarung als Gegenleistung fiir die unlautere Bevorzugung gegeniiber
anderen Marktteilnehmern vor.

-17 -



